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Bürgeramt 1 (Neu- Hohenschönhausen)
Bezirksamt Lichtenberg

Anschrift
Egon-Erwin-Kisch-Straße 106
13059 Berlin

Kontakt
Telefon: (030) 115
Fax: (030) 90287151
Internet: https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/service/buergeraemter/
E-Mail: post.buergeramt@lichtenberg.berlin.de

Barrierefreie Zugänge

   

Erläuterung der Symbole (https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php)

Öffnungszeiten
Montag: 10:00-18:00 Uhr (nur mit Termin)
Dienstag: 10:00-18:00 Uhr (nur mit Termin)
Mittwoch: 08:30-15:00 Uhr (nur mit Termin)
Donnerstag: 07:30-15:00 Uhr (nur mit Termin)
Freitag: 07:30-13:00 Uhr (nur mit Termin)

Hinweis für Terminkunden
Bitte erscheinen Sie rechtzeitig (ca. 5 Minuten vorher) zu Ihrem Termin.

Sie werden über Ihre Vorgangsnummer aufgerufen und können gleich im
Warteraum Platz nehmen. Der Aufruf erfolgt optisch und mit Signalton über die
Aufrufanlage.

Hinweis für die Abholung von Dokumenten
Für die Abholung fertiggestellter Dokumente benötigen Sie keinen Termin. Bitte
beachten Sie hierzu unser terminfreies Angebot

Verkehrsanbindungen

S-Bahn
  0.2km S Hohenschönhausen Bhf
    S75

Bus
  0.1km Grevesmühlener Str.

https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/service/buergeraemter/
mailto:post.buergeramt@lichtenberg.berlin.de
https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php
https://service.berlin.de/standort/329577/
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%20Hohensch%C3%B6nhausen%20Bhf%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Grevesm%C3%BChlener%20Str.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
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    256, N56
  0.1km S Hohenschönhausen Bhf
    154, 197, 256, N56, X54, 893

Tram
  0.1km S Hohenschönhausen Bhf
    M17, M4, M5

Bahn
  0.2km S Hohenschönhausen Bhf
    RE3, RE5, RB32, RB24, RE85

Sonstige Hinweise zum Standort
Lichtbilder

Für die Lichtbildaufnahme stehen Ihnen Selbstbedienungsterminals zur Verfügung.
Bitte denken Sie daran, das Lichtbild VOR Ihrem Besuch im Bürgeramt zu
machen.
Die Gebühr hierfür beträgt einmalig 6 EUR. Die Lichtbilder sind ausschließlich für
die Dokumentenbeantragung bestimmt und werden nicht in Papierform
ausgedruckt. Sie können daher nicht für andere Zwecke, wie beispielsweise in
Führerscheinangelegenheiten, oder privat genutzt werden.
Bei Kleinkindern und Babys ist es empfehlenswert, die Lichtbilder bei einem
zertifizierten Fotodienstleister erstellen zu lassen.

Zahlungsmöglichkeiten
Am Standort besteht die Möglichkeit mit Debit, VISA, Mastercard, Maestro, girocard
oder Vpay zu bezahlen.

Zahlungsmöglichkeiten
Girocard (mit PIN)

https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%20Hohensch%C3%B6nhausen%20Bhf%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%20Hohensch%C3%B6nhausen%20Bhf%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%20Hohensch%C3%B6nhausen%20Bhf%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
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Beglaubigung von Unterschriften
Die Beglaubigung bestätigt, dass die Unterschrift auf einem Dokument Ihre eigene
Unterschrift ist.

Beglaubigt wird Ihre Unterschrift auf

Dokumenten, die Sie bei einer deutschen Behörde vorlegen müssen,
Dokumenten, die Sie wegen eines Gesetzes oder einer anderen Vorschrift bei
einer anderen Stelle vorlegen müssen.

Es können nur amtliche Beglaubigungen ausgestellt werden, keine öffentlichen
Beglaubigungen. Wenn Sie eine öffentliche Beglaubigung benötigen, wenden Sie
sich bitte an ein Notariat (mehr unter "Weiterführende Informationen").

Voraussetzungen
Zur Vorlage bei einer Behörde oder aufgrund einer Vorschrift
Das Dokument, auf dem Ihre Unterschrift beglaubigt werden soll, müssen Sie
vorlegen

bei einer deutschen Behörde oder
bei einer anderen Stelle, bei der Sie vorlegen müssen es aufgrund
eines Gesetzes oder einer anderen Vorschrift.

Ausgeschlossen von einer Beglaubigung
Auf manchen Dokumenten dürfen wir Ihre Unterschrift nicht beglaubigen,
zum Beispiel

auf Dokumenten in fremder Sprache,
auf Verträgen,
wenn bei der Unterschrift kein Text steht,
auf Dokumenten, die eine besondere Form der Beglaubigung brauchen,
beispielsweise bei diesen Themen: Grundstücke, Einträge ins
Handelsregister oder ins Vereinsregister, Familienrecht und Erbrecht,
Vorsorgevollmachten (mehr unter "Weiterführende Informationen")

Persönliches Erscheinen
Ihre Unterschrift können nur Sie persönlich bei uns beglaubigen lassen.

Erforderliche Unterlagen
Das Dokument, auf dem die Unterschrift beglaubigt werden soll
Ausweis-Dokument
zum Beispiel Ihr Personalausweis oder Ihr Reisepass

Gebühren
5,00 Euro

Rechtsgrundlagen
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) § 34
(https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/__34.html)
Gesetz über das Verfahren der Berliner Verwaltung (VwVfG BE 2016)

https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/__34.html
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(https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-VwVfGBE2016rahmen)
Beurkundungsgesetz (BeurkG) § 40
(https://www.gesetze-im-internet.de/beurkg/__40.html)

Durchschnittliche Bearbeitungszeit
etwa 15 Minuten

Weiterführende Informationen
Notarkammer Berlin
(https://www.notarkammer-berlin.de/)
Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen beglaubigen
(Dienstleistung)
(https://service.berlin.de/dienstleistung/324725/)
Beglaubigung von notariellen Urkunden, Bescheinigungen und
Übersetzungen für das Ausland (Apostille/Legalisation)
(Dienstleistung)
(https://service.berlin.de/dienstleistung/327408/)
Beglaubigung von Urkunden für das Ausland (Apostille/Legalisation)
(Dienstleistung)
(https://service.berlin.de/dienstleistung/320315/)
Beglaubigung von Urteilen, Beschlüssen, Erbscheinen, Vergleichen
für das Ausland (Apostille/Legalisation) (Dienstleistung)
(https://service.berlin.de/dienstleistung/327403/)
Beglaubigungen von Auskünften in Steuersachen,
Ansässigkeitsbescheinigungen für das Ausland
(Apostille/Legalisation) (Dienstleistung)
(https://service.berlin.de/dienstleistung/327459/)

Hinweise zur Zuständigkeit
Die Dienstleistung kann bei allen Bürgerämtern in Anspruch genommen werden.

https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-VwVfGBE2016rahmen
https://www.gesetze-im-internet.de/beurkg/__40.html
https://www.notarkammer-berlin.de/
https://service.berlin.de/dienstleistung/324725/
https://service.berlin.de/dienstleistung/327408/
https://service.berlin.de/dienstleistung/320315/
https://service.berlin.de/dienstleistung/327403/
https://service.berlin.de/dienstleistung/327459/

